
 
 
 

 

 

Philosophische Fakultät I 
 

 

 

 

 

 

 

Fachspezifische Studien- und 
Prüfungsordnung 
für den weiterbildenden 

Masterstudiengang „Digital Curation“ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Herausgeber: Der Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 

Nr. 99/2015 

Satz und Vertrieb: Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 24. Jahrgang/26. August 2015 

 

 

Amtliches Mitteilungsblatt 
 

 



 

 



Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 99/2015 

3 

 

Fachspezifische Studienordnung 
für den weiterbildenden Masterstudiengang „Digital 

Curation“ 
 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung 

vom 24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt 

der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) 

hat der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät I 

am 3. Juni 2015 die folgende Studienordnung 

erlassen: 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Beginn des Studiums 

§ 3 Ziele des Studiums 

§ 4 Module des Studiums 

§ 5 In-Kraft-Treten 

 

Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Anlage 2: Idealtypischer Studienverlaufsplan 

Anlage 3: Übersicht spezieller Arbeitsleistungen 

 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Studienordnung enthält die 

fachspezifischen Regelungen für den weiter-

bildenden Masterstudiengang „Digital Curation“. Sie 

gilt in Verbindung mit der fachspezifischen 

Prüfungsordnung für den weiterbildenden Master-

studiengang „Digital Curation“. 

 

(2) Der weiterbildende Masterstudiengang „Digital 

Curation“ wird gemeinsam von der Humboldt-

Universität zu Berlin (HU) und dem King‘s College 

London (KCL) in englischer Sprache angeboten und 

führt zu einem gemeinsamen Abschluss dieser 

Partnereinrichtungen (Joint Degree). 

 

(3) Für die an der HU angebotenen Module gilt 

diese Ordnung in Verbindung mit der 

Fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von 

Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-

Universität zu Berlin (ZSP-HU) in der jeweils 

geltenden Fassung. Die am KCL angebotenen 

Module unterliegen den jeweils gültigen 

Regelungen des KCL. 

 

 

§ 2 Beginn des Studiums 

Das Studium kann nur zum Wintersemester 

aufgenommen werden. 

 

 

                                                 

 Die Universitätsleitung hat die Studienordnung am  

23. Juli 2015 bestätigt. 

§ 3 Ziele des Studiums 

(1) Das Studium zielt auf die Vermittlung 

umfassender Kenntnisse der technischen, 

rechtlichen und organisatorischen Anforderungen 

erfolgreicher digitaler Langzeitarchivierung. Der 

weiterbildende Masterstudiengang „Digital 

Curation“ eröffnet die Möglichkeit, an Forschungs- 

und Entwicklungsprojekten mitzuwirken. Der 

weiterbildende Masterstudiengang „Digital 

Curation“ fördert die Internationalität, da Module 

und Modulbestandteile regulär am King‘s College 

London absolviert werden. 

 

(2) Der erfolgreiche Abschluss des Studiums 

qualifiziert unter anderem für die Berufsfelder des 

Digital Curator, Digital Archivist oder Digital 

Librarian. 

 

 

§ 4 Module des Studiums 

(1) Die Pflichtmodule 01 bis 06 finden an der HU 

statt. Der fachliche Wahlpflichtbereich (Module 08 

bis 10) sowie die Masterarbeit (Modul 07) finden 

am KCL statt. 

 

(2) Der weiterbildende Masterstudiengang „Digital 

Curation“ beinhaltet folgende Module1 im Umfang 

von insgesamt 120 LP: 

 

(a)  Pflichtbereich (90 LP) 

 

Der Pflichtbereich an der HU umfasst folgende 

sechs Module im Gesamtumfang von 60 LP: 

 

Modul 01 (HU) 

Digital Preservation Technologies 

– Technologische Grundlagen der 

Langzeitarchivierung (10 LP) 

 

Modul 02 (HU) 

Information Ethics and Legal Aspects 

– Informationsrecht und Ethik (10 LP) 

 

Modul 03 (HU) 

Research Methods 

– Forschungsmethoden (10 LP) 

 

Modul 04 (HU) 

Long Term Digital Archiving 

– Digitale Langzeitarchivierung (10 LP) 

 

                                                 
1
 Die hier verwendeten Modulnummern für am KCL 

angebotene Module können von den vom KCL 

verwendeten Nummern abweichen. 
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Modul 05 (HU) 

Digital Information Infrastructure 

– Digitale Informationsinfrastruktur (10 LP) 

 

Modul 06 (HU) 

Communication and Knowledge Management 

– Kommunikations- und Wissensmanagement 

(10 LP) 

 

 

Der Pflichtbereich am KCL umfasst die 

Masterarbeit im Umfang von 30 LP: 

 

Modul 07 (KCL) 

Thesis 

– Masterarbeit (30 LP) 

 

 

(b) Fachlicher Wahlpflichtbereich (30 LP) 

 

Es sind drei der durch KCL und HU festgelegten 

Wahlpflichtmodule am KCL zu absolvieren. Die 

jeweils aktuell zur Auswahl stehenden 

Wahlpflichtmodule werden vom KCL 

bekanntgegeben. 

 

Modul 08 (KCL) 

Optional Module 

– Wahlpflichtmodul  (10 LP) 

 

Modul 09 (KCL) 

Optional Module 

– Wahlpflichtmodul  (10 LP) 

 

Modul 10 (KCL) 

Optional Module 

– Wahlpflichtmodul  (10 LP) 

 

 

§ 5 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 

 

(2) Diese Studienordnung gilt für alle 

Studierenden, die ihr Studium nach dem In-Kraft-

Treten dieser Studienordnung aufnehmen oder 

nach einem Hochschul-, Studiengangs- oder 

Studienfachwechsel fortsetzen. 

 

(3) Für Studierende, die ihr Studium vor dem In-

Kraft-Treten dieser Studienordnung aufgenommen 

oder nach einem Hochschul-, Studiengangs- oder 

Studienfachwechsel fortgesetzt haben, gilt die 

Studienordnung vom 10. August 2012 (Amtliches 

Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 

Nr. 21/2012) übergangsweise fort. Alternativ 

können sie diese Studienordnung einschließlich 

der zugehörigen Prüfungsordnung wählen. Die 

Wahl muss schriftlich gegenüber dem 

Prüfungsbüro erklärt werden und ist 

unwiderruflich. Mit Ablauf des Sommersemesters 

2018 tritt die Studienordnung vom 10. August 

2012 außer Kraft. Das Studium wird dann auch 

von den in Satz 1 benannten Studierenden nach 

dieser Studienordnung fortgeführt. Bisherige 

Leistungen werden entsprechend § 110 ZSP-HU 

berücksichtigt. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen 

 

Modul 01 (HU) Digital Preservation Technologies  

                         - Technologische Grundlagen der Langzeitarchivierung                Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

Die Studierenden haben grundlegende informationstechnologische Kenntnisse im Bereich des 

Informationsmanagements mit dem Schwerpunkt der Langzeitarchivierung. Die Studierenden sind in der 

Lage, die Prozesse und Möglichkeiten der Speicherung und Bereitstellung digitaler Objekte in 

unterschiedlichen Kontexten zu verstehen und zu bewerten. Sie sind weiterhin dazu befähigt, sich 

gemeinsam mit anderen Akteuren unterschiedlicher fachlicher Hintergründe über technologische 

Anforderungen an Langzeitarchivierungssysteme zu verständigen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine  

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

SE 

 

2 SWS 

 

100 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

75 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

4 LP, Teilnahme, 

spezielle Arbeits-

leistungen gemäß 

Anlage 3 

Es werden Inhalte vermittelt wie: 

 Datenbankstrukturen, Internetprotokolle 

(Funktionen und Alternativen)  

 Open Access Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting (OAI-PMH)  

 Verteilte Rechnernetze  

 Bitstrombewahrung  

 eXtensible Markup Language (XML)  

 Document Type Definition (DTD)  

 Text Encoding Initiative (TEI) VL 2 SWS 

 

75 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

50 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

3 LP, Teilnahme 

Modulabschluss-

prüfung 

 

75 Stunden 

Klausur 90 Minuten 

und Vorbereitung 

3 LP, Bestehen 

Dauer des 

Moduls 

 1 Semester                   2 Semester 

 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Modul 02 (HU) Information Ethics and Legal Aspects 

                         - Informationsrecht und Ethik                                                         Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

Die Studierenden haben einen Überblick über Handlungsfelder und die internationalen Entwicklungen der 

Informationspolitik und des Informationsrechts und können das Zusammenwirken mit den jeweiligen 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen analysieren, einordnen und bewerten. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine  

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

SE 

 

2 SWS 

 

100 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

75 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

4 LP, Teilnahme, 

spezielle Arbeits-

leistungen gemäß 

Anlage 3 

Es werden Inhalte vermittelt wie:  

 Informationspolitik 

 Auswirkungen der Informatisierung von 

Wissens- und Informationsarbeit 

 Digital Divide 

 Information Literacy  

 Ethische Aspekte der Informationspolitik 

und des Informationsrechts  

 Informationsethik  

 Internationales Informations-, Medien- 

und Urheberrecht (Copyright)  

 Medienrecht  

 Rechtsformen von BI-Einrichtungen 

 Verwertungsrechte und -organisationen 

im internationalen Umfeld; Patentrecht  

 Digital Rights Management  

 Vertrauensmanagement 

 

VL 2 SWS 

 

75 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

50 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

3 LP, Teilnahme 

Modulabschluss-

prüfung 

 

75 Stunden 

Mündliche Prüfung  

30 Minuten und 

Vorbereitung 

3 LP, Bestehen 

Dauer des 

Moduls 

 1 Semester                   2 Semester 

 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Modul 03 (HU) Research Methods  

                         - Forschungsmethoden                                                                    Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

Die Studierenden können sowohl quantitative Methoden (insbesondere aus der Statistik und der empirischen 

Sozialforschung) zur Analyse und Modellierung von Sachverhalten und Prozessen des Bibliotheks- und 

Informationsbereichs, als auch qualitative Methoden (bspw. in Anwendung der ethnographischen Methode) 

der Informationswissenschaft anwenden. Die Auswahl der Methoden erfolgt gemäß dem Lehrangebot am 

Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Die Studierenden können auf Grundlage der 

angewandten Methoden effiziente Systeme zum Speichern und Wiederauffinden von Objekten in digitalen 

Systemen konzeptionieren und deren Entwicklung begleiten. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine  

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

SE 

 

2 SWS 

 

100 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

75 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

4 LP, Teilnahme, 

spezielle Arbeits-

leistungen gemäß 

Anlage 3 

Es werden Inhalte vermittelt wie:  

 Entwicklung von Forschungsdesigns 

 Eignung quantitativer und qualitativer 

Methoden für jeweilige Forschungsfragen 

 Methoden der Datenerhebung  

 Erkenntnisse und Methoden infometrisch 

basierter Wissenschaftsforschung  

 Ethnografische Methoden und 

Regelhaftigkeiten  

 Informationsnetzwerke und Webometrie  

 Benutzerforschung und 

Bibliotheksstatistik 

 Statistische Indikatoren für Qualität und 

Leistung digitaler Systeme  

 Methoden und Begriffe von 

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik in 

ihrer Anwendung auf infometrische und 

bibliotheksstatistische Indikatoren 

 Informatikbasierte Methoden 

VL 2 SWS 

 

75 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

50 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

3 LP, Teilnahme 

Modulabschluss-

prüfung 

 

75 Stunden 

Hausarbeit, 4000 

Wörter 

3 LP, Bestehen 

Dauer des 

Moduls 

 1 Semester                   2 Semester 

 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Modul 04 (HU) Long Term Digital Archiving  

                         - Digitale Langzeitarchivierung                                                       Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

Die Studierenden haben einen Überblick über die wesentlichen Komponenten, Aufgaben und 

Entwicklungstendenzen digitaler Langzeitarchivierungssysteme. Die Studierenden können das Thema 

eigenständig und kritisch reflektieren und nehmen an aktueller Forschung teil. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine 

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

SE 

 

2 SWS 

 

100 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

75 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

4 LP, Teilnahme, 

spezielle Arbeits-

leistungen gemäß 

Anlage 3 

Es werden Inhalte vermittelt wie:  

 Digitale Langzeitarchivierung als 

gesellschaftliche, politische, 

organisatorische und technische Aufgabe 

in einem internationalen Kontext  

 Aufgaben und Funktionalitäten digitaler 

Langzeitarchivierungssysteme  

 Sammelrichtlinien, Preservation Policies, 

Geschäftsmodelle, und -prozesse 

 Kernkonzepte wie Integrität, 

Authentizität, Lesbarkeit und Zugang zu 

digitalen Objekten; Definition digitaler 

Objekte inkl. multimedialer Ansätze 

 Rolle und Anwendung von Metadaten 

 Aktuelle Forschung im Bereich 

Langzeitarchivierung  

VL 2 SWS 

 

75 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

50 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

3 LP, Teilnahme 

Modulabschluss-

prüfung 

 

75 Stunden 

Mündliche Prüfung,  

30 Minuten und 

Vorbereitung 

3 LP, Bestehen 

Dauer des 

Moduls 

 1 Semester                   2 Semester 

 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Modul 05 (HU) Digital Information Infrastructure  

                         - Digitale Informationsinfrastruktur                                               Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

Die Studierenden haben einen Überblick über die Schlüsselkomponenten, Aufgaben und Entwicklungen der 

digitalen Informationsinfrastruktur als integralen Bestandteil der modernen Bibliothek. Die Studierenden sind 

befähigt, eigene Bewertungen zu formulieren und es wird erwartet, dass sie neue Entwicklungen der 

Fachwelt präsentieren können. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine 

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

SE 

 

2 SWS 

 

100 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

75 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

4 LP, Teilnahme, 

spezielle Arbeits-

leistungen gemäß 

Anlage 3 

Es werden Inhalte vermittelt wie:  

 die Rolle der digitalen 

Informationsinfrastruktur in Bildung, 

Wissenschaft und Gesellschaft 

 Darstellung digitaler 

Informationsinfrastruktur 

 die Rolle kultureller Organisationen in 

Publikation und Qualitätssicherung 

digitaler Informationsinfrastrukturen 

 die Organisation digitaler 

Informationsinfrastrukturen 

 das Nutzerverhalten in digitalen 

Informationsinfrastrukturen 

 Digitale Langzeitarchivierung 

 Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit, 

Mensch-Maschine-Interaktion 

 Qualitätsmanagement 

 Kompatibilität von digitalen 

Informationsinfrastrukturen 

VL 2 SWS 

 

75 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

50 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

3 LP, Teilnahme 

Modulabschluss-

prüfung 

 

75 Stunden 

Mündliche Prüfung,  

30 Minuten und 

Vorbereitung 

3 LP, Bestehen 

Dauer des 

Moduls 

 1 Semester                   2 Semester 

 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Modul 06 (HU) Communication and Knowledge Management  

                         - Kommunikations- und Wissensmanagement                               Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

Die Studierenden haben Grundkenntnisse der modernen Theorie und Methodik der wissenschaftlichen 

Kommunikation, des Wissensmanagements und der Wissensrepräsentation, vor allem mit Methoden des 

Semantic Web. Sie beherrschen den Umgang mit praktischen Methoden und kennen für Kultureinrichtungen 

maßgebliche Standards und Anwendungen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine 

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

SE 

 

2 SWS 

 

100 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

75 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

4 LP, Teilnahme, 

spezielle Arbeits-

leistungen gemäß 

Anlage 3 

Es werden Inhalte vermittelt wie:  

 Methoden der Wissensakquisition und 

Wissensgenerierung, Data-Mining-

Verfahren 

 Wissensrepräsentationskonzepte 

 Semantic Web und Linked Data 

 Verfahren der semantischen 

Kontextualisierung und Anreicherung 

 Computervermittelte Kommunikation 

 Einsatz von Groupware 

 Expertensysteme 

 Multikulturelle Kommunikation 

VL 2 SWS 

 

75 Stunden 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

50 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und Selbst-

studium 

3 LP, Teilnahme 

Modulabschluss-

prüfung 

 

75 Stunden 

Klausur 90 Minuten 

und Vorbereitung 

3 LP, Bestehen 

Dauer des 

Moduls 

 1 Semester                   2 Semester 

 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Modul 07 (KCL) Thesis 

                         - Masterarbeit                                                                                   Leistungspunkte: 30 

Lern- und Qualifikationsziele: 

Mit der Masterarbeit weisen die Studierenden nach, dass sie zu einer eigenständigen Bearbeitung eines 

Themas aus dem Gegenstandsbereich des Studiengangs in einem zeitlichen wie formalen Rahmen in der 

Lage sind. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

Absolvierung der Module 01 bis 06 

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

Masterarbeit 

 

750 Stunden 30 LP, Bestehen Masterarbeit zu einem Thema aus dem 

Fachgebiet des Studiengangs 

Dauer des 

Moduls 

 1 Semester                   2 Semester 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Modul 08 (KCL) Optional Module 

                           - Wahlpflichtmodul                                                                         Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

entsprechend den jeweils geltenden Regelungen und Modulspezifikationen des KCL 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

Absolvierung der Module 01 bis 06 

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

entsprechend den 

jeweils geltenden 

Regelungen und 

Modulspezifika-

tionen des KCL 

entsprechend den 

jeweils geltenden 

Regelungen und 

Modulspezifika-

tionen des KCL 

entsprechend den 

jeweils geltenden 

Regelungen und 

Modulspezifika-

tionen des KCL 

entsprechend den jeweils geltenden 

Regelungen und Modulspezifikationen des KCL 

Modulabschluss-

prüfung 

entsprechend den jeweils geltenden Regelungen und Modulspezifikationen des KCL 

Dauer des Moduls  1 Semester                   2 Semester 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Modul 09 (KCL) Optional Module 

                           - Wahlpflichtmodul                                                                         Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

entsprechend den jeweils geltenden Regelungen und Modulspezifikationen des KCL 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

Absolvierung der Module 01 bis 06 

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

entsprechend den 

jeweils geltenden 

Regelungen und 

Modulspezifika-

tionen des KCL 

entsprechend den 

jeweils geltenden 

Regelungen und 

Modulspezifika-

tionen des KCL 

entsprechend den 

jeweils geltenden 

Regelungen und 

Modulspezifika-

tionen des KCL 

entsprechend den jeweils geltenden 

Regelungen und Modulspezifikationen des KCL 

Modulabschluss-

prüfung 

entsprechend den jeweils geltenden Regelungen und Modulspezifikationen des KCL 

Dauer des Moduls  1 Semester                   2 Semester 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Modul 10 (KCL) Optional Module 

                           - Wahlpflichtmodul                                                                         Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 

entsprechend den jeweils geltenden Regelungen und Modulspezifikationen des KCL 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

Absolvierung der Module 01 bis 06 

Lehrveran- 

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus- 

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

entsprechend den 

jeweils geltenden 

Regelungen und 

Modulspezifika-

tionen des KCL 

entsprechend den 

jeweils geltenden 

Regelungen und 

Modulspezifika-

tionen des KCL 

entsprechend den 

jeweils geltenden 

Regelungen und 

Modulspezifika-

tionen des KCL 

entsprechend den jeweils geltenden 

Regelungen und Modulspezifikationen des KCL 

Modulabschluss-

prüfung 

entsprechend den jeweils geltenden Regelungen und Modulspezifikationen des KCL 

Dauer des Moduls  1 Semester                   2 Semester 

Beginn des 

Moduls  

 Wintersemester             Sommersemester 
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Anlage 2: Idealtypischer Studienverlaufsplan 

 

Hier finden Sie eine Aufteilung der Module mit den jeweiligen Lehrveranstaltungen (LV), SWS und LP auf die 

Semester, die einem idealtypischen, aber nicht verpflichtenden Studienverlauf entspricht.  

Die Pflichtmodule 01 bis 06 (1+2 Semester) werden an der HU absolviert. Das Pflichtmodul 07 und drei der 

jeweils angebotenen Wahlpflichtmodule 08 bis 10 (3+4 Semester) werden am KCL absolviert. Die 

Lehrveranstaltungen und die SWS der Module des KCL entsprechen den dort jeweils geltenden Regelungen und 

Modulspezifikationen. 

 

Nr. d. 

Moduls 

 

Name des Moduls 

 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

Modul 01 Digital Preservation 

Technologies 

SE, VL, 4 SWS, 

10 LP 

   

Modul 02 Information Ethics 

and Legal Aspects 

SE, VL, 4 SWS, 

10 LP 

   

Modul 03 Research Methods SE, VL, 4 SWS, 

10 LP 

   

Modul 04 Long Term Digital 

Archiving 

 SE, VL, 4 SWS, 

10 LP 

  

Modul 05 Digital Information 

Infrastructure 

 SE, VL, 4 SWS, 

10 LP 

  

Modul 06 Communication and 

Knowledge 

Management 

 SE, VL, 4 SWS, 

10 LP 

  

Modul 07 Thesis    30 LP 

Modul 08-10 Optional Module   10 LP  

Modul 08-10 Optional Module   10 LP  

Modul 08-10 Optional Module   10 LP  

SWS und LP je Semester 12 SWS, 30 LP  12 SWS, 30 LP 30 LP 30 LP 
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Anlage 3: Übersicht spezieller Arbeitsleistungen 

 

Seminar (SE): 

 

 große Einzelpräsentation bzw. großes Einzelreferat (15–30 Minuten) oder 

 große Gruppenpräsentation bzw. großes Gruppenreferat (30–60 Minuten) oder 

 ausführliches Sitzungsprotokoll (2–5 Seiten) oder 

 bis zu 10 Übungsaufgaben (je max. 8 Seiten) oder 

 große multimediale Arbeitsleistung (z.B.: Erstellung von Audio-, Video- und/oder Bildmaterial, 

Internetseiten, Social Media Beiträgen, Ausstellungsmaterialien, Konferenzmaterialien, Printprodukten, 

Online-Publikationen, Programmen) im Umfang von max. 2 Stunden oder 

 großes Essay (ca. 10 Seiten) oder 

 großes Portfolio schriftlicher oder visueller Ausarbeitungen (max. 10 Ausarbeitungen) oder 

 schriftliche Ausarbeitung (max. 10 Seiten) oder 

 Recherche und Aufbereitung der Rechercheergebnisse (max. 20 Seiten) oder 

 Exkursionsvorbereitung (einer max. eintägigen Exkursion) oder 

 praktische Arbeitsleistung oder Portfolio kleinerer praktischer Arbeitsleistungen (z.B.: in Form von 

Multimediabetreuung, Daten- und/ oder Medienerfassung und -ordnung, Leitungs- und 

Marketingmaßnahmen, Kundenbetreuung, Planspiele) im Umfang von max. 25 Stunden oder 

 Einzeldiskussionsmoderation (20–30 Minuten) oder 

 Gruppendiskussionsmoderation (30–60 Minuten) oder 

 Gruppenorganisation und -durchführung von Veranstaltungen im Umfang von max. 2 Stunden oder 

 Konzeptionierung, Umsetzung und Auswertung von Erhebungen (quantitativ und qualitativ) im Umfang 

von max. 25 Stunden oder 

 Aufgabenorganisation und -dokumentation mithilfe von Managementsystemen im Umfang von max. 2 

Stunden 
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Fachspezifische Prüfungsordnung 
für den weiterbildenden Masterstudiengang „Digital 

Curation“ 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung vom 

24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) hat 

der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät I am 

3. Juni 2015 die folgende Prüfungsordnung 

erlassen: 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Regelstudienzeit 

§ 3 Prüfungsausschüsse 

§ 4 Abschlussnote 

§ 5 Akademischer Grad 

§ 6 In-Kraft-Treten 

 

Anlage: Übersicht über die Prüfungen im weiterbil- 

  denden Masterstudiengang „Digital  

  Curation“ 

 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Prüfungsordnung enthält die fach-

spezifischen Regelungen für den weiterbildenden 

Masterstudiengang „Digital Curation“. Sie gilt in 

Verbindung mit der fachspezifischen Studienordnung 

für den weiterbildenden Masterstudiengang „Digital 

Curation“. 

 

(2) Der weiterbildende Masterstudiengang „Digital 

Curation“ wird gemeinsam von der Humboldt-

Universität zu Berlin (HU) und dem King‘s College 

London (KCL) in englischer Sprache angeboten und 

führt zu einem gemeinsamen Abschluss dieser 

Partnereinrichtungen (Joint Degree). 

 

(3) Für die an der HU angebotenen Module gilt 

diese Ordnung in Verbindung mit der Fächer-

übergreifenden Satzung zur Regelung von 

Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-

Universität zu Berlin (ZSP-HU) in der jeweils 

geltenden Fassung. Die am KCL angebotenen 

Module unterliegen den jeweils geltenden 

Regelungen des KCL. 

 

 

§ 2 Regelstudienzeit 

Der weiterbildende Masterstudiengang „Digital 

Curation“ hat eine Regelstudienzeit von vier 

Semestern. 

 

                                                 
 Die Universitätsleitung hat die Prüfungsordnung am  

  23. Juli 2015 bestätigt. 

§ 3 Prüfungsausschüsse 

(1) Für die Prüfungsangelegenheiten der an der HU 

angebotenen Module des weiterbildenden Master-

studienganges „Digital Curation“ ist der 

Prüfungsausschuss des Instituts für Bibliotheks- 

und Informationswissenschaft (IBI) der HU 

zuständig. Für die Prüfungsangelegenheiten der am 

KCL angebotenen Module ist der vom KCL 

eingesetzte Prüfungsausschuss zuständig. 

 

(2) Der Prüfungsausschuss des Instituts für 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft besteht 
aus zwei Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern, einer akademischen Mitarbeiterin oder 
einem akademischen Mitarbeiter und einer Studentin 
oder einem Studenten. Die Hochschullehrer bzw. 
Hochschullehrerinnen haben je 1,5 Stimmen. 

 

 

§ 4 Abschlussnote 

(1) Die Abschlussnote des weiterbildenden Master-

studiengangs „Digital Curation“ wird aus den Noten 

der Modulabschlussprüfungen und der Note der 

Masterarbeit, gewichtet nach den gemäß Anlage für 

die Module und das Modul der Masterarbeit 

ausgewiesenen Leistungspunkten, berechnet. 

 

(2) Modulabschlussprüfungen, die nicht benotet wer-

den oder im Rahmen einer Anrechnung mangels 

vergleichbarer Notensysteme lediglich als 

„bestanden“ ausgewiesen werden, sowie die für die 

entsprechenden Module ausgewiesenen Leistungs-

punkte werden bei den Berechnungen nach Abs. 1 

nicht berücksichtigt. 

 

 

§ 5 Akademischer Grad 

Wer den weiterbildenden Masterstudiengang „Digital 

Curation“ erfolgreich abgeschlossen hat, erlangt den 

akademischen Grad „Master of Arts“ (abgekürzt 

„M.A.“). 

 

 

§ 6 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 

 

(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle 

Studierenden, die ihr Studium nach dem In-Kraft-

Treten dieser Prüfungsordnung aufnehmen oder 

nach einem Hochschul-, Studiengangs- oder 

Studienfachwechsel fortsetzen. 
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(3) Für Studierende, die ihr Studium vor dem In-

Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung aufgenommen 

oder nach einem Hochschul-, Studiengangs- oder 

Studienfachwechsel fortgesetzt haben, gilt die 

Prüfungsordnung vom 10. August 2012 (Amtliches 

Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 

Nr. 21/2012) übergangsweise fort. Alternativ 

können sie diese Prüfungsordnung einschließlich 

der zugehörigen Studienordnung wählen. Die Wahl 

muss schriftlich gegenüber dem Prüfungsbüro 

erklärt werden und ist unwiderruflich. Mit Ablauf 

des Sommersemesters 2018 tritt die 

Prüfungsordnung vom 10. August 2012 außer 

Kraft. Das Studium wird dann auch von den in  

Satz 1 benannten Studierenden nach dieser 

Prüfungsordnung fortgeführt. Bisherige Leistungen 

werden entsprechend   § 110 ZSP-HU berück-

sichtigt. 

 

 

 



Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 99/2015 

 19 

Anlage: Übersicht über die Prüfungen im weiterbildenden Masterstudiengang „Digital Curation“ 

 

Nr. d. 

Moduls1 

Name des Moduls 

 

 

LP des 

Moduls 

Fachspezifische 

Zulassungsvoraussetzungen für die 

Prüfung  

 

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, Prüfungen 

an der HU werden in englischer Sprache abgelegt, 

wenn nicht in Absprache mit den Prüfenden anders 

festgelegt 

Benotung 

Pflichtbereich2 

Modul 01 Digital Preservation Technologies 

– Technologische Grundlagen der 

Langzeitarchivierung 

10 keine Klausur, 90 Minuten ja 

Modul 02 Information Ethics and Legal Aspects 

– Informationsrecht und Ethik 

10 keine Mündliche Prüfung, 30 Minuten nein 

Modul 03 Research Methods 

– Forschungsmethoden 

10 keine Hausarbeit, 4000 Wörter nein 

Modul 04 Long Term Digital Archiving 

– Digitale Langzeitarchivierung 

10 Absolvierung der Module 01 bis 03 Mündliche Prüfung, 30 Minuten ja 

Modul 05 Digital Information Infrastructure 

– Digitale Informationsinfrastruktur 

10 Absolvierung der Module 01 bis 03 Mündliche Prüfung, 30 Minuten nein 

Modul 06 Communication and Knowledge 

Management 

– Kommunikations- und 

Wissensmanagement 

10 Absolvierung der Module 01 bis 03 Klausur, 90 Minuten ja 

Modul 07 Thesis 

– Masterarbeit 

30 Absolvierung der Module 01 bis 06 Masterarbeit, Umfang, Bearbeitungszeit und 

Sprache entsprechend den jeweils geltenden 

Regelungen am KCL 

ja 

                                                 
1 Die hier verwendeten Modulnummern für am KCL angebotene Module können von den vom KCL verwendeten Nummern abweichen. 
2 Im Pflichtbereich sind alle Module zu absolvieren. 
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Fachlicher Wahlpflichtbereich1 

Modul 08 Optional Module  

– Wahlpflichtmodul 

10 Absolvierung der Module 01 bis 06 entsprechend den jeweils geltenden Regelungen 

und Modulspezifikationen des KCL 

ja 

Modul 09 Optional Module 

– Wahlpflichtmodul 

10 Absolvierung der Module 01 bis 06 entsprechend den jeweils geltenden Regelungen 

und Modulspezifikationen des KCL 

ja 

Modul 10 Optional Module 

– Wahlpflichtmodul 

10 Absolvierung der Module 01 bis 06 entsprechend den jeweils geltenden Regelungen 

und Modulspezifikationen des KCL 

ja 

 

                                                 
1 
Im fachlichen Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von insgesamt 30 LP zu absolvieren.

 


